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auf der Grundlage des Planes und der durch die Kombinate 
bzw. Betriebe zu erwirtschaftenden Mittel zu sichern, daß die 
Modernisierung und Rekonstruktion der Grundfonds in den 
Kombinatsbetrieben bzw. Betrieben mit höchster Effektivität 
durchgesetzt wird.

(2) Für die Bildung des eigenverantwortlich zu erwirt
schaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds in den 
Kombinatsbetrieben ist das materielle Volumen für diesen 
Fonds sowie die Finanzierung aus Nettogewinn und Amorti
sationen in absoluten Beträgen durch die Generaldirektoren 
mit dem Plan festzulegen. Dabei sind die für das Kombinat 
insgesamt mit dem Plan festgelegten Anteile für die Finan
zierung dieses Investitionsfonds aus Nettogewinn und 
Amortisationen einzuhalten. Zur Erhöhung der Wirksamkeit 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung in den Kombinatsbe
trieben ist bei der planmäßigen Finanzierung des eigenver
antwortlich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden 
Investitionsfonds vorwiegend Nettogewinn einzusetzen. Für 
die Kombinatsbetriebe sind bei der Überbietung und Über
erfüllung sowie bei der Untererfüllung des Nettogewinns bzw. 
des Amortisationsaufkommens die für das Kombinat gelten
den Normative einheitlich anzuwenden. Dabei ist die für das 
Kombinat insgesamt zulässige Zuführung zum eigenverant
wortlich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Investi
tionsfonds einzuhalten.

Verwendung und Finanzierung des eigenverantwortlich 
zu erwirtschaftenden und zu verwendenden 

Investitionsfonds

§ 8

Der eigenverantwortlich zu erwirtschaftende und zu ver
wendende Investitionsfonds ist für die Investitionsvorhaben 
gemäß § 3 vorhabenkonkret entsprechend dem Finanzbedarf 
für das Planjahr zu verwenden.

§9

Die finanziellen Mittel des eigenverantwortlich zu erwirt
schaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds sind zu 
verwenden für

a) die Bezahlung abrechnungsfähiger Leistungen für die 
Vorbereitung und Durchführung von geplanten Investi
tionen,

b) die Finanzierung von zusätzlichen Investitionen, insbe
sondere aus überplanmäßigen Leistungen der Eigen
produktion von Rationalisierungsmitteln und überplan
mäßigen eigenen Bauleistungen im gleichen Kombinat,

c) die Beteiligung an geplanten gemeinsamen Investitionen,
d) den Kauf gebrauchter beweglicher Grundmittel,
e) die Übernahme bzw. den Kauf von themengebundenen 

Grundmitteln, Versuchsanlagen und Experimentalbau
ten, die aus Mitteln für Wissenschaft und Technik 
finanziert wurden,

f) die Finanzierung überplanmäßiger Leistungen aus der 
Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln für zu
sätzliche Rationalisierungsmittel, die keine Investitio
nen sind, einschließlich der Herstellung von Software,

g) die Finanzierung der planmäßigen Herstellung von Soft
ware aus der Eigenproduktion von Rationalisierungs
mitteln,

h) die Tilgung von Krediten gemäß § 11 Abs. 1 und die vor
fristige Rückzahlung von Grundmittelkrediten,

i) die in Kommunalverträgen vereinbarte teilweise Finan
zierung von Investitionen der Räte der Städte und 
Gemeinden im Rahmen der Bürgerinitiative „Schöner 
unsere Städte und Gemeinden — Mach mit!“,

j) die Beteiligung an zentralgeplanten Maßnahmen des 
FDGB und anderer gesellschaftlicher Organisationen

entsprechend den Rechtsvorschriften.

§ 10

(1) Die finanziellen Mittel gemäß § 6 sind dem eigenver
antwortlich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden 
Investitionsfonds monatlich in der Höhe zuzuführen, die sich 
ergibt

a) bei Kombinaten und Betrieben aus der Anwendung der 
Normative auf den erwirtschafteten Nettogewinn bzw. 
das tatsächliche Amortisationsaufkommen;

b) bei Kombinatsbetrieben aus dem zeitanteiligen absoluten 
Betrag der Zuführungen' aus Nettogewinn und Amortisa
tionen, erhöht bzw. vermindert um die Beträge, die sich 
aus der Anwendung der für das Kombinat geltenden 
Normative auf die Abweichungen vom geplanten Netto
gewinn bzw. vom Amortisationsaufkommen ergeben.

(2) Die Zuführungen der finanziellen Mittel sind zu den in 
den Rechtsvorschriften festgelegten Terminen vorzunehmen.

(3) Die Mittel des eigenverantwortlich zu erwirtschaften
den und zu verwendenden Investitionsfonds sind auf einem 
gesonderten Konto bei der zuständigen Bank zu führen.

(4) Am Jahresende vorhandene nicht verbrauchte finan
zielle Mittel des eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden 
und zu verwendenden Investitionsfonds sind auf das Folge
jahr übertragbar.

§H
Inanspruchnahme von Kredit

(1) Die Kombinate, Betriebe und Kombinatsbetriebe kön
nen bei der Bank Kredite beantragen, wenn
— planmäßig zeitweilig ein Auseinanderfallen von Eigen

mittelerwirtschaftung und Finanzbedarf innerhalb des 
Planjahres auftritt,

— die geplanten eigenen Mittel nicht planmäßig erwirtschaf
tet wurden und Maßnahmen zur Aufholung nachgewiesen 
werden.

(2) Die Kredite sind aus dem eigenverantwortlich zu 
erwirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds 
zurückzuzahlen. Bei Verletzung der Kreditbedingungen kann 
die Bank Kredite zu Lasten der Mittel dieses Investitionsfonds 
einziehen.

(3) Die Gewährung von Rationalisierungskrediten gemäß 
den Rechtsvorschriften für die Finanzierung von zusätzlichen 
Rationalisierungsinvestitionen über den eigenverantwortlich 
zu erwirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds 
hinaus wird durch die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
nicht berührt.

§ 12 

Kontrolle
(1) Die Generaldirektoren der Kombinate bzw. die Leiter 

der den Betrieben übergeordneten staatlichen Organe haben 
die Kontrolle über die effektive und ordnungsgemäße Ver
wendung des eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und 
zu verwendenden Investitionsfonds sowie die Erreichung und 
Planwirksamkeit der Nutzens- und Effektivitätskennziffern 
zu gewährleisten.

(2) Die Hauptbuchhalter haben in enger Zusammenarbeit 
mit den gesellschaftlichen Kontrollorganen regelmäßig die 
Kontrolle über die effektive und ordnungsgemäße Bildung 
und Verwendung der Mittel des eigenverantwortlich zu 
erwirtschaftenden und zu verwendenden Investitionsfonds 
auszuüben.

(3) Die Bank hat die Erreichung einer hohen Effektivität 
des eigenverantwortlich zu erwirtschaftenden und zu ver
wendenden Investitionsfonds in ihre Kontrolle einzubeziehen.

§ 13 
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1988 in Kraft. Sie ist


